
#

SOZIAL-INFO
Herausgegeben vom Sozialreferat des 
Asta und den studentischen Mitglie
dern im Vorstand des Studentenwerks ASTA-INFO

S TU DE N TEN S C HA FT  OER T E C H N IS C H E N  H O C H S C H U L E  DARMSTADT

8.7.70 29
Studentenwerks -  

Vorstand
schließt:

Höhere Miete.

Der Vorstand des Studentenwerkes beschloß in seiner Sitzung am 1.7.7o 
die Erhöhung der Sozial beitrage von DM 45.- auf DM 6o.- pro Semester, 
die Erhöhung des Mensapreises von DM 1.3o auf DM 1.4o sowie eine 
durchschnittliche Mieterhöhung von DM lo.- in den Wohnheimen.
Dieser Beschluß wurde mit den Stimmen der Professoren und der 
Personal Vertreter gegen die Stimmen der Studenten im Vorstand ge* 
faßt, die Studenten legten Veto ein, so daß bei der erneuten Behand
lung dieses Punktes am 15.7.7o eine 5/6-Mehrheit notwendig ist, um 
die Preiserhöhungen durchzusetzen. Gegen die studentischen Vorstands
mitglieder wird es demnach keine höheren Preise geben. Die beiden 
Studenten im Studentenwerksvorstand und der Sozialreferent des AStA 
erläutern im Folgenden ihre Position in dieser Angelegenheit.

Z u r  f i n a n z i e l l e n  S i t u a t i o n  des S tu d e n te n w e r k s
Zur Finanz- und Sozialpolitik des 
Studente^nwerks Darmstadt.
Eine Stellungnahme der studentischen 
Mitglieder im Vorstand des Studenten
werks an der THD

Mit der Vorlage der Ergebnisrechnung 
für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.69 
hat sich 1m Vorstand des Studenten
werks eine scharfe Kontroverse Uber 
die Aufgaben und deren Finanzierung 
und der daraus folgenden tatsächlichen 
Geschäftsführung des Studentenwerks 
ergeben, die auch auf die gesamte 
Studentenschaft Ubergreifen wird. Die 
studentischen Vorstandsmltglieder 1m 
Studentenwerk stellen im folgenden 
ihre Positionen dar und erwarten, daß 
sie zur Grundlage einer rationalen 
Diskussion, sowohl im Vorstand des . 
Studentenwerkes, als auch in der stu
dentischen Öffentlichkeit, gemacht 
wird.

Die Ergebnisrechnung fUr die Zeit vom 
1.1. bis 31.12.69 weist Insgesamt 
einen Verlust von 134ool,72 DM aus. 
Dieser Jahresverlust von 134 tsd. DM 
wird aus dem VermögensUberschuß ge
deckt, der zu Beginn des Jahres 1969 
rund 42o Tsd. DM betrug und am Ende 
des Jahres 1969 sich auf 286 Tsd. DM 
reduzierte.
Bei unveränderter Finanz- und Leistung: 
Politik des Studentenwerks wird der 
velrble1beende Vermögensüberschuß 
in spätestens einem Jahr aufgezehrt 
sein, wodurch nicht nur die finan
zielle sondern auch sozialpolitische 
Bewegungsfähigkeit des Studentenwerks 
schwer beeinträchtigt wird. Diese 
Folgen müssen im Interesse der Be
troffenen, das sind die Studenten 
und die Beschäftigten des Stu We, 
abgewendet werden. Es müssen deshalb 
rechtzeitig angemessene Gegenmaßnah
men getroffen werden. Der Charakter 
dieser Gegenmaßnahmen bestimmt sich 
aus dem Auftrag des Gesetzgebers, 
niedergelegt im Gesetz über die Stu
dentenwerke bei den wissenschaftlichen 
Hochschulen des Landes Hessen vom

21.3.1962. Hier heißt es in § 3 (1): 
"Die Studentenwerke sind Selbsthilfe- 
einrichtlungen. Sie fördern die Stu
denten wirtschaftlich und sorgen 
für deren Gesundheit."

Aus dieser Bestimmung wird deutlich, 
daß die Studentenwerke zuallererst 
die Aufgabe haben, die Studenten 
wirtschaftlich zu fördern. Die Kon
solidierung der defizitären Studen- 
tenwerksbüanz muß also davon aus
gehen, daß durch Konsolidierungsmaß
nahmen die Studenten wirtschaftlich 
nicht schlechter gestellt werden; im 
Gegenteil, es muß 1ns Auge gefaßt 
werden, die wirtschaftliche Lage der 
Studenten 1n Bereichen weiterhin 
zu verbessern, in denen bisher die 
Förderung nicht oder nicht ausrei
chend erfolgte. Mir werden dazu Vor
schläge im zweiten Teil unserer 
Stellungnahme unterbreiten.

Die Ergebnisrechnung des Studenten
werks für das Jahr 1969 zeigt auf 
fler Seite gAufwendungen", daß in nahe

zu allen Einrichtungen des Studenten- 
wer1s mit Defiziten gearbeitet wurde. 
Um diesen Tatbestand interpretieren 
zu können, muß man scharf unterschei
den zwischen reinen Wirtschaftsbe
trieben des St.dentenwerks und Ein
richtungen, die Träger der sozialen 
Aufgaben des Studentenwerks sind.
Zu der letztgenannten Kategorie ge
hören: die Zimmervermittlung, die 
Förderung, der Gesundheitsdienst, 
die Mensa und d e Hohnhelme.

Diese Einrichtungen können nicht 
kostendeckend betrieben werden, da 
sonst ihr Charakter als Sozialein
richtung verloren ginge. Ober das 
Ausmaß des in diesen Bereichen trag
baren Defizits lassen sich keine dog
matischen Festlegungen treffen, da 
sich Leistungen und Preise (Mieten, 
Mensapreis und Sozialbeiträge) an 
der wirtschaftlichen Lage der Stu
denten orientieren müssen.

D e fiz it in  ̂ ----I
Wirtschaftsbetrieben

mehr Sozialbeitrag,
Anders jedoch ist es bei den reinen 
Wirtschaftsbetrieben des Studenten
werks. Im Studentenwerksgesetz § 3(2) 
hat der Gesetzgeber einen klaren Auf
trag erteilt: "Die wirtschaftlichen 
Betriebe der Studentenwerke sind so 
einzurichten und zu führen, daß die 
Einnahmen die Gesamtkosten unter Be- 
ac-htung der Grundsätze der Wirt
schaftlichkeit unter Gewinnverzicht 
decken. Die Studentenwerke haben 
durch eine Satzung und durch die 
tatsächliche Geschäftsführung zu 
gewährleisten, daß Ihre wirtschaft
lichen Betriebe ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke ver
folgen."

Die Ergebnisrechnung des Jahres 1969 
zeigt jedoch, daß dieser Auftrag des 
Gesetzgebers nicht erfüllt wurde. 
Erfrischungsraum, StudentencafÖ, der 
Studienmaterial verkauf, die Tankstelle 
und der Betrieb 1m Clubhaus haben 
Insgesamt ein Defizit von 14183o,59 DM 
erbracht.

Daraus ergibt sich zwingend als ersten 
Schritt zur Beseitigung des Defizits

in der Studentenwerksbilanz:

I
DIE WIRTSCHAFTSBETRIEBE DES STUDEN-Ii 
TENWERKS, DIE IHRE SOZIALE FUNKTION II 
VERLOREN HABEN BZW. KEINE DERARTIGE II 
FUNKTION HABEN, SIND IN ZUKUNFT ZU-II 
MINDEST KOSTENDECKEND ZU FOHREN! || 
Ein kurzer Zahlenvergleich zeigt, 
daß die Einhaltung dieses Grundsatzes 
schon für das Jahr 1969 zu einer 
ausgeglichenen Bilanz geführt hätte. 
Kurzfristige Einnahmeeinbußen im 
Bereich der reinen Wirtschaftsbetrie
be, wie zum Beispiel bei der Tank
stelle,- die auf Ereignisse zutückzu- 
führen sind, die außerhalb des Ein
flußbereiches der Geschäftsführung 
liegen (Sperrung der Zufahrt wegen 
Hochschulausbau), können aus dem 
Vermögensüberschuß gedeckt werden, da 
zu erwarten ist, daß 1n absehebarer 
Zelt eine N<Jmal isierung elntritt. Sie 
berechtigen nicht zur Erhöhung der 
Preise oder Sozialbeiträge, da diese 
Elnbußenlm Gegensatz zu den Beitrags
erhöhungen nicht auf Dauer entstehen.

Im Bereich Erfrischungsraum, Studen- 
tencaffi, Studienmaterialverkauf und 
Clubhausbetrieb jedoch zeigen sich 
längerfristige Tendenzen, die ent

weder darauf zurU.ckzuführen sind, daß 
die soziale Funktion dieser Einrich
tungen nicht mehr besteht oder aber 
daß sie unwirtschaftlich geführt 
werden. Dieser Umstand muß die Ge
schäftsführung zu sofortigen und wirk
samen Maßnahmen bewegen.

Die Studenten schlagen deshalb vor, 
den Studienmaterial verkauf und den 
Gästebetrieb 1m Clubhaus aufzugeben, 
Erfrischungsraum und Studentencafd 
zusammenzulegen und zu prüfen, In
wieweit durch Rat1onal1s1erungsmaß- 
nahmen, wie Selbstbedienung oder Auto
matenverkauf, ein kostendeckender 
Betrieb der neugeschaffenen Einrich
tung zu gewährleisten Ist.

An dieser Stelle kann der Geschäfts
führung der Vorwurf nicht erspart 
werden, sich bisher ln nur unzureichen
dem Maße um die Sanierung der genann
ten Einrichtungen bemüht zu haben. 
Bereits bei der Besprechung der B 1- 
lanz 1968 schlag der Vorstand der Ge
schäftsführung vor, daß die Probl.me 
im Bereich der Wirtschaftsbetriebe 
durch eine speziell mit dieser Auf
gabe betrauten Person geklärt werden

höherer Mensapreis

sollten. Diese Anregung griff die Ge
schäftsführung bis heute nicht auf.

Die studentischen Mitglieder 1m Vor
stand können sich des Eindrucks nicht 
erwehren, daß hier nicht unbedingt 
Unfähigkeit der Geschäftsführung vor- 
Hegt, sondern daß die Geschäfts
führung erst nach Mensapreis-, M1et- 
und Sozialbeltragserhöhungen die 
Sanierung der angesprochenen Betriebe 
1n Angriff nehmen wird, um auf diese 
Welse zusätzlichen finanziellen 
Spielraum auf Kosten der Studenten 
zu erlangen.

Falls dies die Motive der Geschäfts
führung sind, so kann Ihnen von 
studentischer Seite nicht entschieden 
genug entgegengetreten werden.

Die studentischen Mitglieder 1m V or- 
stand des Studentenwerks fordern 
deshalb die Geschäftsführung auf, daß 
vor jeder Diskussion Uber Mensapreis- ' 
M1et- und Sozialbeltragserhöhungen ’ 
von der Geschäftsführung ein Sanie
rungsplan für die defizitären Be
triebe vorzulegen Ist, um so eine 
angemessene Entscheidung des V or- 
standes nach rationalen Kriterien 
zu ermöglichen. Diese Entscheidungs
vorbereitung Ist bisher versäumt 
worden!

Ausgangspunkt unserer Betrachtungen 
Ist zum einen das Studentenwerks
gesetz, Insbesondere § 3, und zum 
anderen eine jüngst veröffentlichte 
Stellungnahme des Deutschen Studen
tenwerks. Der Auftrag des Gesetz
gebers an die Studentenwerke, die 
Studenten wirtschaftlich zu fördern 
und'für deren Gesundheit zu sorgen, 
bekommt besondere Bedeutung vor dem 
Hintergrund der erwähnten Studenten
werksverlautbarung.

In dieser Veröffentlichung, deren 
Tencr aus einer belgefügten Presse
meldung hervorgeht, weist das Deutsche 
Studentenwerk darauf hin, daß ein 
kostendeckender Förderungsmeßbetrag 
(Höchststipendium) für Studenten auf 
52o DM monatlich festgesetzt werden 
muß; und selbst dann sei noch ein

gewisses Maß von Askese des Studen
ten notwendig, damit er ohne Neben
verdienste auskommen könne.

Zur Zeit beträgt der Höchstförderungs
betrag 35o DM und die durchschnitt
liche Summe, die einem Studenten zur 
Verfügung steht, der von zu Hause 
unterstützt wird, beträgt knapp 4oo DM, 
Die Differenz zwischen Ist-Zahlen 
(35o DM Honnef bzw. 4oo DM als Mini
mum für Existenzsicherung weist deut
lich genug darauf hin, daß die Stu- 
diens1tuat1on der weitaus meisten 
Studenten geprägt Ist von der unmit
telbaren Sorge um die materielle 
Existenz.

Unter diesen Bedingungen kann eine 
Erhöhung der Belastungen für den 
einzelnen Studenten nicht hingenommen

Zu d en  A u fg ab en  des S tu d e n te n w e r k s
werden, 1m Gegenteil es müssen we1 
tere Leistungsverbesserungen und 
zusätzliche Förderungsmaßnahmen er
griffen werden.
In diesem Rahmen schlagen die studen
tischen Mitglieder folgende Maßnahmen 
vor:
1. Der Höchstsatz, der bisher pro Stu
dent und Semester für Zahnbehandlungs
kosten erstattet wird, wird von bis
her 5o DM auf loo DM erhöht.
2. Die Planung und der Bau von Kinder
tagesstätten für Studentenkinder
wird verstärkt vorangetrieben, be
stehende Einrichtungen werden geför
dert, um die dabei gemachten Erfah
rungen beim Aufbau und B etrleb ei
gener Tagesstätten nutzen zu können.
3. Es wird ein Fonds für Kurzstlpen-

d1en von ein bis drei Monaten Laufzeit 
eingerichtet, um 1n Not geratenen 
Studenten zumindest die Beendigung 
des laufenden Semesters zu ermöglichen.
4. Die Leistungen der psychothera
peutischen Beratungsstelle müssen 
ausgeweitet werden.
ZU 1. Bei Verdoppelung des Erstattungs
satzes für Zahnbehandlungen wird sich 
der bisher entstehende Gesamterstat
tungsbetrag von 17 2oo DM pro Jahr 
maximal verdoppeln. Die studentischen 
Vorstandsmitglieder rechnen mit 
einem Gesamterstattungsbetrag von 
ca. 3o ooo DM, was eine Erhöhung 
um 13 ooo DM pro Jahr bedeuten würde.
ZU 2. Die Errichtung von Kindertages
stätten an der THD muß 1n den Rahmen 
des Neubauprogramms der Technischen
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Hochschule einbezogen werden. Bis 
zur Erstellung des ersten Projekts 
sind die bisher unter studentischer 
Initiative entstandenen Kindertages
stätten vom Studentenwerk zu fördern, 
um die hierbei gewonnenen Erfahrungen 
1n architektonischer, pädagogischer, 
psychologischer und organisatorischer 
Hinsicht für die Planung und für den 
Betrieb der Studentenwerksprojekte 
nutzbar zu macheb. Hierzu sind mit 
den Trägern der bisher laufenden 
bzw. entstehenden Einrichtungen Ver
träge abzuschl1eßen, die gewähr
leisten, daß aus diesem Bereich alle 
für die Planung und den B etrleb von 
Kindertagesstätten relevanten Daten 
zur Verfügung gestellt werden.

Aus den bisher gemachten Erfahrungen 
halten die studentischen Mitglieder 
1m Vorstand einen Zuschußbetrag von 
15o DM pro Studentenkind 1n den be
stehenden Einrichtungen für angemessen. 
Hierdurch würden dem Studentenwerk 
Belastungen 1n einer Höhe von maximal 
2o ooo DM für das nächste Jahr ent
stehen.
ZU 3. Die erwähnten Kurzstipendien 
sollten sich am Höchstförderungsbe
trag für die Förderung nach dem Honne-

fer Modell orientieren und eine Lauf
zeit von nicht mehr als drei Monaten 
haben. Nach ersten Schätzungen soll
ten pro Jahr für ca. 5o Studenten 
Kurzstipendien vorgesehen werden, 
was eine Mehrbelastung von 5o ooo DM' 
pro Jahr für das Studentenwerk be
deuten würde. Wenn dieses Projekt 
im Verstand Aussicht auf Realisierung 
hat, werden die studentischen Vor
standsmitglieder Vorschläge für die 
VergabemodalItäten unterbreiten.
ZU 4. Der Ausbau der psychotherapeu
tischen Beratungsstelle zu einer 
Behandlungsstelle kann nur 1n enger 
Zusammenarbeit mit dem Psychotera- 
peuten der THD, Herrn Baumann, erfol
gen. Die studentischen Vorstandsmit
glieder werden auch hier detalHerte 
Vorichläge unterbreiten. Es muß jedoch 
schon jetzt für das kommende Jahr 
mit zusätzlichen Aufwendungen 1n die
sem Bereich von ca. 15 ooo bis 2o ooo 
DM gerechnet werden.

Für die Realisierung der von dr i stu
dentischen Vorstandsmitgliedern vor
geschlagenen Projekte wäre demnach 
ein finanzieller Mehraufwand von rund 
loo ooo DM notwendig.

Studentenwerk wünscht 520 Mark
Stipendien und Freibeträge sollen fühlbar verbessert werden

Von unterer K om tvondentin Ineebore Jahn

BONN, 3. Ju li Ein kostendeckender Ffirde- 
ningsmeCbetrag (HOcfaststlpendlum) für Stu
denten müßte auf 520 Mark monatlich (zur Zelt 
390) festceaetzt werden, und selbst dann sei 
noch .ein gewisses Maß von Askese' des Stu
denten notwendig, damit er ohne Nebenver
dienste auskommen könne. Diese Ansicht, der 
eine detaillierte Berechnung des monatlichen 
Bedarfs zugrunde liegt, vertrat der President 
des Deutschen Studentenwerks e. V. (DSW), 
Prof. Thomas Eil wein, am Freitag vor Bonner 
Journalisten. Er deutete ferner an, daß das 
Wlssenschattsministerium bereits eine Erhö
hung auf 450 Mark ln Aussicht gestellt habe. 
Wenn argumentiert werde, den meisten Stu
dierenden stünde heute nur ein Betrag von 
unter 400 Mark zur Verfügung, erliuterte EU
wein, so werde vergessen, daß neben der Bar
leistung: noch, sine Reihe von Sachleistung«), 
von den Elterp übernommen werde, wie An

schaffung von Kleidern, Schuhen und Wische, 
Übernahme von Reinigung»- und Fahrtkosten 
usw.

Auch die den zum Unterhalt verpflichteten 
Eltern gewährten Freibeträge seien unzurei
chend, fuhr Ellweln fort Um den gleichen Per
sonenkreis zu erfassen wie zu Beginn der all
gemeinen Studienförderung, müßten die Frei
beträge für Eltern von 750 auf 1050 Mark mo
natlich angehoben werden, für alleinstehende 
Unterhaltsverpflichtete von 490 auf 650 und für 
unversorgte Kinder von 240 auf 290 Mark. 
Sollte die Bundesregierung Ihr Versprechen 
einlösen, die allgemeine Studienförderung 
schrittweise so zu steigern, daß 1978 die fami
lienunabhängige Ausbildungsförderung für 
Studenten erreicht sei, müßten die vom DSW 
vorgeschlagenen Verbesserungen unverzüglich 
vorgenommen werden, unterstrich der Präsi
dent di*'DSW.

F o rd e ru n g e n  d es  P e rso n a ls
Neben diesen Forderungen der Studen
tenschaft hat das Personal Forderun
gen nach einer Gehaltserhöhung von 
rund 15X zusätzlich zu der bereits zu 
Beginn des Jahres 197o erfolgten 
tariflichen Lohnerhöhung von loX er
hoben. Bezogen auf eine Lohnsumme von* 
rund 1,8 M1o. DM bedeutet nur die 
tarifliche Lohnerhöhung eine Kosten
steigerung von 18o ooo DM.

Zu den Forderungen des Personals nach 
einer außertariflichen Lohnerhöhung 
um 15X Ist von studentischer Seite 
deta111erter Stellung zu nehmen.
Die studentischen Mitglieder des Vor
standes bedauern, daß das Personal 
bisher keinerlei konkrete Vorstel
lungen und Pläne Uber die tatsächlichen 
Auswirkungen dieser Lohnerhöhung vor
gelegt hat. Insbesondere müßte bei 
diesen Vorschlägen vom Stellenplan 
ausgegangen werden, und die einzelnen 
Anhebungen erläutert werden.

Dabei würden es die studentischen 
Vorstandsmitglieder begrüßen, wenn 
nicht eine allgemeine, lineare, pro
zentuale Lohnerhöhung um 15X vorge
schlagen würde, sondern wenn die 
Lohn- und Gehaltserhöhungen die Be
zieher niedriger Einkommen bevor
zugen würde, sie bitten den Personal
rat, 1m Sinne dieses Votums Vorschläge 
zu unterbreiten.

Neben dieser Forderung an den Per
sonalrat, deta111erte Vorschläge zur 
Lohnerhöhung vorzulegen, müssen die 
studentischen Vertreter darauf be
stehen, daß gleichzeitig vom Personal 
rat Deckungsvorschläge unterbreitet 
werden. Die studentischen Vorstands
mitglieder können dabei nicht hin
nehmen, daß vom Personalrat als 
Deckungsvorschlag die Erhöhung der 
Sozialbeiträge, der Mieten und des 
Mensapreises unterbreitet wird.

Wir halten es für blanken Zynismus, 
wenn der Vorsitzende des Perso*«l- 
rates erklärt, die Lohn- und Gehalts
erhöhungen 1m Studentenwerk wolle 
man auf Kosten der Studenten durch
setzen. Wir erklären jedoch ausdrück
lich, daß wir die Forderung nach- 
außertarlfl1chen Lohnerhöhungen für 
vollauf berechtigt halten, da die 
Le1stungserbr1ngung 1m Studentenwerk 
nicht allein eine Frage technisch gut 
ausgestatteter Betriebseinheiten 
Ist, sonder auch 1n hohem Maße vom 
Einsatzwillen und der Qualtf1katloi 
des Personals abhängig Ist. Das 
Personal des Studentenwerks kann 
darauf rechnen, daß die Studenten
schaft mit allem Nachdruck.die 
berechtigte Forderung nach Lohner
höhung beim Land Hessen mitvertreten 
wird.

D ie F in a n z ie ru n g  d e r Aufgaben
In § 4 des Studentenwerksgesetzes 
werden die Finanzquellen des Studen
tenwerks aufgeführt. Zum einen die 
Beiträge der Studenten, zweitens die 
Zuschüsse des Landes Hessen nach 
seinem Haushaltsplan, drittens Zu
wendungen Dritter und viertens eigene 
Einnahmen.

Aus den bisherigen Ausführungen folgt 
für die studentischen Mitglieder 
zwingend, daß eine Erhöhung der 
Sozialbeiträge nicht vertretbar ist.
Im Bereich der eigenen Einnahmen kann 
ebenfalls nicht Uber eine Preiser
höhung zu Lasten der Studenten die 
Bereitstellung der Mittel für die 
notwendigen Mehraufwendungen erfolgen. 
Zu den re1n„n Wirtschaftsbetrieben,
1n deren Bereich der übrige Anteil 
der eigenen Einnahmen aufgebracht 
wird, sind unter Punkt I konkrete 
Vorschläge unterbreitet worden.

Aus der Sicht der studentischen Mit
glieder hat demnach der Vorstand die 
Aufgabe, den zusätzlichen Finanzbe

darf Uber die Erhöhung der Zuschüsse 
des Landes und über die Erhöhung des 
bisher kärglichen Spendenvolumens zu 
beschaffen.

Die Summe der dem Studentenwerk 1m 
Jahre 1969 zugeflossenen Spenden be
trägt rund 7 ooo DM. Die Argumentation 
der Geschäftsführung, daß die Industrie 
kritische Haltung der Studenten zwangs
läufig zu einem Rückgang des Spenden- 
aufkommens geführt hat, kann aus un
serer Sicht nicht stichhaltig sein, 
da selbst dem in sehr viel höherem 
Maße politisch engagierten AStA Jahr 
für Jahr 1m Rahmen der Freitisch
vergabe Spenden zwischen 15 ooo und 
2o ooo DM zufließen, ein um das Doppel
te und Dreifache höherer Betrag. Die 
studentischen Vorstandsmitglieder 
regen deshalb an, daß Geschäftsführung 
und Vorstand sich Intensiver als bis
her um Sach- und Geldspenden bemühen 
und dabei auch nicht vor einer um
fänglicheren Kampagne zurückschrecken 
sol1ten.

H öhere Z u sc h ü sse  des L a n d e s!
Da jedoch nicht zu erwarten ist, daß 
dieses Spendenaufkommen auch nur 
annähernd den finanziellen Mehrbedarf 
des Studentenwerkes decken wird, sind 
alle Bemühungen darauf zu richten, 
die Zuschüsse des Landes drastisch 
zu erhöhen. Die Grundlage für dieses 
Verlangen bildet das Studentenwerks
gesetz selbst, daß durch ein aus
führliches Rechtsgutachten vom Lehr
stuhl f. öffentliches Recht a.d. THD 
Interpretiert wurde. Dieses Gutachten 
führt zur Position der Studentenwerke 
folgendes aus:
"...Die 1m Gesetz ausdrücklich vorge
sehene Zuwendung staatlicher Mittel 
an diese öffentlich-rechtliche An
stalten zur Erfüllung der Daseins
vorsorge hat hiernach nicht mehr den 
Charakter von Beihilfen, wie früher 
allgemein und heute noch 1n anderen 
Ländern, Beihilfen, die an private 
Einrichtungen zur Durchführung ihrer 
privaten, selbstgestellten Aufgaben 
geleistet werden; sie bedeutet viel
mehr die Ausstattung unmittelbarer 
Staatsverwaltung mit den für die Durch
führung Ihrer staatlichen Aufgaben 
erforderlichen Mitteln. Konnte man 
vielleicht die Förderung von Stu
denten durch noch so große Beihilfen 
an die früheren prlvatrechtlIchen 
Einrichtungen noch als eine carlfta- 
tlvei Tätigkeit betrachten, so Ist 
sie 1m Lande Hessen 1n dem durch 
das Gesetz selbst bezelchneten Um
fang zur Aufgabe des Staates geworden. 
Die mit dem Charakter öffentlich- 
rechtlicher Anstalten automatisch 
gegebene staatliche Aufsicht, von 
der dementsprechend auch 1m Gesetz 
selbst kurz die Rede Ist, kennzeich
net zum Oberfluß, daß der hessische 
Staat hier eine Staatsaufgabe begrün
det..... hat.
....Damit Ist 1m Lande Hessen durch 
einen ausdrücklichen und eindeutigen 
Hoheitsakt des Staates selbst (1n ge
stalt des Gesetzes) die Daseinsvor
sorge für die Studenten zur Aufgabe 
der (mittelbaren) Staatsverwaltung

gemacht, Ist die Durchführung dieser 
Aufgabe ln den Bereich der staat
lichen ''hoheitsrechtlichen Befug
nisse" gerückt worden.... "

Es leuchtet ein, daß aus derartigen 
"hoheitlichen Befugnissen" auch fi
nanzielle V^erpflIchtungen folgen 
müssen. Der Umfang der staatlichen 
Zuschüsse Ist so einzurichten, daß 
die Studentenwerke 1n den Stand ge
setzt werden, Ihre vom Gesetzgeber 
definierten Aufgaben zu erfüllen.
Dies Ist nach wc .1 übereinstimmender 
Auffassung des V orstandes nicht 
der Fall!

Daraus nun kurzschlüsslg die Konse
quenz von der Not endlgkelt der 
größerer Belastungen für die Studen
ten zu ziehen, scheint den studen
tischen Vorstandsmitgliedern absurd.
Es muß vielmehr jetzt darum gehen, 
unter Einsatz aller Mittel das Land 
Hessen zur Zahlung höherer Betriebs- 
Zuschüsse zu bewegen und notfalls 
zu zwingen. Es Ist darauf hinzuweisen, 
daß die Betrlebszuschüsse für die 
Mensa 1n der augenblicklichen Phase 
starken Preisauftriebs schon wieder 
völlig unzureichend sind, vor allem 
jedoch muß endlich einsichtig gemacht 
werden, daß kostendeckende Mieten 
1n den Wohnheimen nicht nur für die 
Wohnheimbewohner unzumutbar sind, 
sondern auch Ihre Funktion als 
Regulativ für die Z1mmerm1eten auf 
dem freien Markt vollends elnbüßen.

Die studentischen Mitglieder des Vor
standes werden bis zur Vorstands
sitzung am 15.7.70 a\if der Grundlage 
dieser Stellungnahme eine Reihe von 
BescAlußanträgen vorlegen. Aus Ihnen 
wird deutlich werden, daß die Stu
dentenschaft sich dem Vorhaben des 
Vorstandes, den Weg des vermeintlich 
geringsten Widerstandes zu gehen, 
nicht anschließen kann. Es darf keine 
Preiserhöhungen gebenl!

Gesetz- und Verordnungsblatt
für das Land Hessen

Studentenverk
Darmstadt
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Der Landtag hat d u  folgende GeMtx hearhlneun:

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1.Januar 1969 bis 31« Dezember 1969

Erträge DM Aufwendungen DM

Studentenbeitragsleistungen 599.705,-- Außerordentliche Aufwendungen 7.007,—
Spenden 7.123,77 Zimmervermittlung 6.884,76
Bedarfszuschuss Land Hessen 185.836,35 Studentenhaus 87.245,62
Sonderzuschüsse: Förderung 9.438,48

Land Hessen 691.269,13 Gesundheitsdienst 223,342,19
Bundesrepublik Deutschland 181.500,— Betriebszuschüsse:

Zinsen und Skonti 5.712,39 Mensa 157.287,40
Außerordentliche Erträge 13.596,23 Erfrischungeraum 34.580,36
Betriebsüberschüsse 21.794,04 Wohnheime 315.370,46
Auflösung von Yfortberichtigungen 200,— StudentencafS 56.060,77
Verlust _134.001,72 Sonstige 51.189,46

• u w q
Körperschaftssteuer und
Ergänzungsabgabe 17.613,—

9 9 p A j a S U 9 P U 9 S S C | Zuweisung zu Wertberichti-
1.950,—

872.769.13- t u n  u a u p a  i w q a  iiauiil gungen
Sonderabschreibungen

u * | | O Ä  J P A A  1
=
.840.738,63 1.840.738,63

Unter den zweckbestimmten durchlaufenden Mitteln, die ihrer Eigenart entapechend oben nicht 
angeführt sind, befinden sich

Förderungsmittel 
Mittel für Baumaßnahmen 
Sonstige Zuschüsse des 
Landes Hessen 

¿lios uaqaji uaqaz 
a;p ine uaquapms uap japo jag;ay unu 

Ja qo • ua^uapnzqoeu jaqpjep uin 'uaq 
- eq  u a6 o z a 6 ) | 3 n j n z  ieuiu;a j a p a; w  ; q o i u  

qaop qois pj;m .13 ’qflRi uajqq qa;s uoa 
saqo;ujpß os };aquaßaia6uy jasa;p ui

rd. DM 3-473.500,—  
DM 328.000,—

DM 772.500,—

STUDENTENVERK DARMSTADT 
öffentl.rechtl. Anstalt 

Der Geschäftsführer

(Dipl.-Ing. ^ R e i ß e r )

Xom 21. MEn 1M2

Die Studentenwerke bei den wissenschaftlichen 
Hochschulen des Landes sind rechtsfähige Anstal
ten des öffentlichen Rechts mit dem Recht der 
Selbstverwaltung.

I 2
Es we.. • tolgende Studenten werke errichtet:

1. Das Studentenwerk Darmstadt
für die Technische H -hachule Darmstadt.

2. Das Studentenwerk A rankfurt am Main
für die Johann Wolfgang Goethe-Universität.

3. Das Studentenwerk Gießen
für die Justus Liebig-Universität.

4. Das Student-nwerk Marburg a. d. Lahn 
für die Philipps-Universität.

f 3
(1) Die Studi ntcnwerke sind Selbsthilf eeinrich* 

tungm Sie fördern die Studenten wirtschaftlich 
und sorgen für deren Gesundheit

(2) Die wirtschaftlichen Betriebe der Studenten- 
wrrke sind so einzurichten und zu führen, daß die 
Einnahmen die Gesamtkosten unter Beachtung der 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit unter Gewtnn- 
verzieht decken. Die Studentenwerke haben durch 
eine Satzung und durch die tatsächliche Geschäfts
führung zu gewährleisten, daß ihre wirtschaftlichen 
Betriebe ausschließlich und unmittelbar gemein
nützige Zwecke verfolgen.

f «
(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erheben die 

Studentenwerke von den Studenten Beiträge. Die
’ Höhe der Beiträge eetzt der Vorstand des Studen

tenwerks fest; sie bedürfen der Genehmigung des 
Ministers für Erziehung und Volksbildung. Vor der 
Festsetzung hat der Vorstand des Studentenwerks 
den Senat der wissenschaftlichen Hochschule zu 
hderti und das Einvernehmen mit der studentischen 
Selbstverwaltung herzustellen. Die Beiträge wer
den von den Kassen der wissenschaftlichen Hoch
schulen einyeaofen.

(2) Außerdem dienen den Aufgaben der Studen
tenwerke Mittel aus
1. Zuschüssen des Landet nach seinem Haushalts-

2. Zuwendungen Dritter,

(1) Die Studentenwerke geben skh eine Satzung, 
die der Genehmigung der Aufsichtsbehörde hsdarE

(2) Die Satzung regelt insbesondere die Dmm  
der Amtszeit der Mitglieder des Vorstands und das 
Beirats, die Voraussetzungen ihrer vorzeitigen Ab
berufung. die Wahl des Vorsitzenden des Vorstands 
und seines Vertreters sowie die Tleerhliiflfsiing 
des Vorstands und das Beirats.

P
Die Organs der Studentsnwerke sind 

der Vorstand, 
der Geschäftsfahrer, 
der Beirat

I*
(1) Der Vorstand besteht aus

zwei Hochschullehrern, die vom Senat dar 
wissenschaftlichen Hochschule und 
zwei Studenten, die von der studentischen 
Selbstverwaltung bestellt werden.

Der Vorstand kann durch höchstens zwei weitere 
Mitglieder ergänzt werden, die vom Vorstand ge
wählt und vom Beirat bastätigt werden. Bei den 
wissenschaftlichen Hochschulen, an denen eine 
Hochschule für Erziehung errichtet is t  1
Rat der Hochschule für Erziehung und c ___
tische Selbstverwaltung jeweils ein weiteres Mit
glied bestellen.

(2) Der Vorsitzende des Vorstands muß Hoch
schullehrer sein.

I 9
Aufgabe das Vorstands Ist ss,

1. dam Studentemrerk im Benehmen mit dem Bei
rat eine Satzung su geben,

2. die Richtlinien für die flasi liBfIifflhp»wg su er- 
lasMn und Ihre Einhaltung durch den Geschäfts
führer zu überwachen,

3. den jährlichen Wirtschaftsplan und den Jahres
abschluß zu genehmigen und über die Entlasten* 
des Geschäftsführers su beschließen,

4. Berichte über die Geschäftsführung entgegen
zunehmen und über Angelegenheiten, die über 
den Rahmen des gewöhnlichen Betriebs hinsus- 
m htn und über solch# Angelegenheiten, die er 
im Einzel fall an sich zieht, zu entscheiden; su 
den Angelegenheiten, über die der Vorstand aus
schließlich entscheidet, gehören insbesondere;
a) der Erwerb, die Veräußerung und die Be- 

i Grundstücken und <

Die Studenten werke unterstehen der RechUauf- 
sieht de« Hessischen Ministers für Erziehung und 
Volksbildung

lastung ! 
rechten,

b) die Aufnahme een Darlehen und die Über
nahme von Bürgschaften,

c) die Einstellung und Entlassen* dar Angestell
ten In den Vergütungsgruppen I bis VI b BAT,

d) die Bestellung und Abberufung das Geschäfts
führers im Einvernehmen a l t  dem Vorsitzen
den des Beirats.


